
Der Thermografie Spaziergang
wird von der Stadt Neuenburg
am Rhein im Rahmen der „Sa-
nierungswelle im Quartier“ in
Zusammenarbeit mit der Ener-
gieagentur Regio Freiburg ver-
anstaltet. Alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen. Die Veran-
staltung ist kostenlos.

Thermografie Spaziergang
im Quartier Ortsmitte III
Wenn Sie Wohngebäude mit an-
deren Augen sehenmöchten, so
bietetsichdafüramDonnerstag,
den 14. Februar 2019 um 18 Uhr
in Neuenburg am Rhein die Ge-
legenheit! Auf einem Thermo-
grafie Spaziergang in der Innen-
stadt zeigen wir Ihnen, welche
Oberflächentemperaturen an
den Gebäuden herrschen und
wo die Häuser Wärmebrücken
aufweisen. Eine ebenso seltene
wie spannende Gelegenheit für
Hausbesitzer*innen undMieter!
Der Spaziergang wird von der
Stadt Neuenburg am Rhein im
Rahmen des Sanierungsmana-
gements für das Quartier Orts-
mitte III veranstaltet.
Wichtig: Wenn Sie im Quartier
Ortsmitte III wohnen und Ihr

Hausmit derWärmebildkamera
betrachten möchten, geben Sie
diesbitte in IhrerAnmeldungmit
den entsprechenden Adressda-
ten an.
Der Spaziergang kann nur bei
kaltem, trockenemWetter statt-
finden, ansonsten wird der Ter-
min auf den 21. Februar 2019
verschoben.

Termin:
Donnerstag, 14.02.2019,
Zeit: 18.00 - 20.00 Uhr

Treffpunkt:
vordemEingangdesRathauses.
EineAnmeldung isterforderlich.

Bitte senden Sie eine
kurze E-Mail an:
hillenbach@energieagentur-
freiburg.de
oder kontaktieren Sie
Hanna Gutmann:
Tel. +49 (0) 7631 / 791-209,
hanna.gutmann@neuenburg.de
bzw.
Anita Kern:
Tel. +49 (0) 7631 / 7489-721,
anita.kern@neuenburg.de.

Thermografie Spaziergang

Mit einem einstimmigen Be-
schluss hat der Gemeinderat in
seiner jüngsten Sitzung die
Hauptsatzung der Stadt Neu-
enburg am Rhein dahingehend
geändert, dass der Ausschuss
für Umwelt und Technik mehr
Entscheidungsbefugnisse er-
hält.

Die Änderungen betreffen The-
men der Bauleitplanung. Da-
durch soll der Gemeinderat
entlastet werden. Die betref-
fenden Punkte wurden vorab in
einer Klausurtagung im ver-
gangenen November dem Ge-
meinderat vorgestellt.
IndenTextderbestehenden, im
März 2017 letztmals geänder-
ten Hauptsatzung eingefügt
wurden die Entscheidungsbe-
fugnisse des Ausschusses für
Umwelt und Technik über den
einleitenden Beschluss über
die Aufstellung eines Bauleit-

plans sowie vergleichbare pla-
nungsrechtliche Entscheidun-
gen und über die Stellungnah-
mederStadt imZugederAnhö-
rung der Träger öffentlicher
Belange zu Bauleitplänen be-
nachbarter Gemeinden soweit
die Belange der Stadt berührt
sind.
Ausgenommen von der erwei-
terten Entscheidungsbefugnis
sind nachwie vor die Satzungs-
beschlüsse bei Bebauungs-
plänen,diederGesamtgemein-
derat zu fassen hat. Gleich ge-
blieben sind die Bewirtschaf-

tungssummen, über die der
Ausschuss entscheiden kann:
beschließen kann er die Verga-
be von planerischen Leistun-
gen bei voraussichtlichen Ho-
norarkosten zwischen 50.000
und 150.000 Euro. Bei Summen
unter 50.000 Euro kann der
Bürgermeister selbst ent-
scheiden.
Die Mitglieder der beiden kom-
munalen Ausschüsse „Umwelt
und Technik“ sowie „Verwal-
tung und Finanzen“ sind auch
Mitglieder im Gesamtgemein-
derat.

Ausschuss für
Umwelt und
Technik darfmehr
entscheiden
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TERMINE UND INFORMATIONEN

SprechstundedesBürgermeisters
Es wird um Terminabsprache mit
dem Sekretariat des Bürgermeis-
ters,Tel.:07631/791-101gebeten,um
unnötigeWartezeitenzuvermeiden.

SprechstundederKommunalen
Inklusionsvermittlerin
EstherHagenow
JedenFreitagvon9.00–12.00Uhr
aufdemRathaus,Zimmer114
WeitereKontaktmöglichkeiten:
Mobil: 0162-2549494
Esther.hagenow@neuenburg.de

Sprechstundender
DeutschenRentenversicherung
Derzeit finden in der Stadtverwal-
tungNeuenburgamRheinkeineBe-
ratungsstundenderDeutschenRen-
tenversicherung statt. Bürgerinnen
und Bürger können jedoch bei Be-
darfdieBeratungsstunden inMüll-

heimbesuchen.Diese findeneinmal
monatlich im Rathaus Müllheim,
Bismarckstr. 3 statt. DieMöglichkeit
derBeratungbestehtauchdirektbei
der Deutschen Rentenversicherung
Baden-Württemberg in Freiburg,
Heinrich-von-Stephan-Str.3.Termi-
nehierfürkönnenüberdieDeutsche
Rentenversicherung in Freiburg un-
ter Telefon 0761/207070 vereinbart
werden.FürTerminezurRentenant-
ragstellung im Rathaus Neuenburg
am Rhein melden Sie sich bitte bei
FrauRiesterer, Tel.: 07631/791-133.

Kontakteund Informationen
SeniorenratNeuenburgamRhein
Kernort: 07631/72681
Fr.WaltraudPetrillo
Zienken:07631/72862
Hr.WalterSalathe
Steinenstadt: 07635/636
Fr.MonikaLösle
Bei Nichtanwesenheit bitte Angabe
derTel.Nr.: eserfolgtRückruf

BITTEBEACHTEN:
DieAusgabeNr. 05
derStadtzeitungerscheint am
Mittwoch, 30.01.2019.

REDAKTIONSSCHLUSS
für dieAusgabeNr. 06 ist
Mittwoch, 30.01.2019,
18.00Uhr.
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StadtNeuenburg amRhein
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Tulpenbaumallee 19
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Fax: 07633/93311-40
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Die Stadtzeitungwird an alle

Haushalte imBereich der Stadt
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verteilt. Reklamationenbei
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zu richten.

PolizeiNotruf, 110
Polizeiposten
NeuenburgamRhein,
07631/74809-0

FeuerwehrNotruf, 112
Rettungsdienst
Krankentransport, 112

Bereitschaftsdienste
fürÄrzte (Rufzentrale), 116117

Bereitschaftsdienste
fürZahnärzte, 01803/22255540

FamilienpflegeCaritasverband
B.-H., 0761/8965-451

Vergiftungs-Informations-
Zentrale, Universitäts-Kinder-
KlinikFreiburg,0761/19240

Hospizgruppe
Markgräflerland,07631/172682

TierärztlicherNotdienst
07631/36536

Strom-badenova
Servicehotline, 0800/2838485
Störungs-Nummer,
0800/2767767

Erdgas–badenova
Servicehotline, 0800/2838485
Störungshotline, 0800/2767767

Wasserversorgung–badenova
Servicehotline, 0800/2838485
Störungs-Nummer,
0800/2767767

DGB-OVMüllheim-Neuenburg
Mobbinggruppe,
07631/1836097

Beratungsstelle für
Gebäudeenergie
DieBeratungsstelle steht Ihnen
jedenMittwochzwischen
16.00und18.00Uhr
imRathauszurVerfügung.

Zur Terminvereinbarung wenden
SiesichandasTeamTechnische
Dienste07631/791-209,
oderandasBürgerbüro
der Stadt Neuenburg am Rhein,
Tel.: 07631/791-0.

Ausgabestelle„GelbeSäcke“
Neuenburg:EdekaMarkt,Droge-

rieBoll,Grißheim:BäckereiKern,

Zienken: Vereinsheim, Steinen-

stadt:Ortsverwaltung.

Öffnungszeiten
MontagbisFreitag
9.00−16.00Uhr
Mittwoch
9.00−18.30Uhr
Samstag (nurBürgerbüro)
10.00−12.00Uhr

Hinweis: Die Öffnungszeiten von
12.00 –14.00Uhrbzw.amFreitag
von 12.00 –16.00 Uhr sowie am
Samstag beschränken sich auf
dasBürgerbüro.

Öffnungszeiten
Steinenstadt:
Dienstag9.00−10.30Uhr
SprechzeitenOrtsvorsteher:
Dienstag9.00−10.30Uhr
Mittwoch16.00−17.00Uhr
Telefon: 07635/1087

Grißheim:
Mittwoch9.00−10.30Uhr
SprechzeitenOrtsvorsteherin:
Dienstag16.30−17.30Uhr
Mittwoch08.00−09.30Uhr
Telefon: 07634/2240

Zienken:
Mittwoch11.00−12.00Uhr
Telefon: 07631/72001

Samstag,26.01.2019
- PapierVereinssammlung,
Kernstadt

Montag,28.01.2019
- Biotonne,Kernstadt
- Papiertonne,Kernstadt
Dienstag,29.01.2019
- Biotonne,Ortsteile
- Papiertonne,Ortsteile

Bei Nichtabholung wenden Sie
sich bitte direkt an die Firma Re-
mondis: Für Restmüll, Bio- und
Papiertonne: 0761/51 509-95, für
gelbeSäcke:0800/1223255

Öffnungszeiten
April bisOktober
MontagbisFreitag
10.00–12.30und13.30–18.00Uhr

NovemberbisMärz
MontagbisFreitag
10.00–12.00und14.00–16.00Uhr

SPRECHSTUNDEN

WICHTIGERUFNUMMERN

ENERGIE

GELBESÄCKE

STADTVERWALTUNG

ORTSVERWALTUNGEN

MÜLLABFUHRTERMINE

TOURISTINFORMATION

EINKAUFEN IN 
 GRISSHEIM

Freitag
9.00 – 12.30 Uhr

Verkaufswagen der 
Metzgerei Durst

auf dem  
Dorfplatz

EINKAUFEN IN 
 STEINENSTADT

Donnerstag
14.30 – 17.30 Uhr
Verkaufswagen der  

Fleischerei Widmann

16.30 – 17.30 Uhr
Verkaufswagen Obst-,  

Gemüse- und Lebensmittel-
handel Thomas Pfefferle

Hauptstraße gegenüber  
Friseur Lang
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die nächste Ortschaftsrat Sit-
zung Grißheim findet am Diens-
tag,29.01.2019um19.30Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses
Grißheim statt. Die Einwohne-
rinnen und Einwohner sind zur
Sitzung herzlich eingeladen.

TOP
1. Anfragen der

Einwohnerinnen
und Einwohner

2. Kommunalwahlen 2019
3. Informationen,

Verschiedenes und
Bekanntgaben

4. Anfragen des
Ortschaftsrates

Auf Grund des § 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in der derzeit gülti-
gen Fassung hat der Gemeinde-
rat der Stadt Neuenburg am
Rhein in seiner Sitzung am
14.01.2019 folgende Satzung zur
Änderung der Hauptsatzung vom
27.03.2017 beschlossen.

§ 1
Änderung von § 8
Ausschuss für Umwelt
und Technik
(1) Der Geschäftskreis des

Ausschusses für Umwelt
und Technik umfasst fol-
gende Aufgabengebiete:

1.1 Bauleitplanung und Bau-
wesen (Hoch- und Tiefbau,
Vermessung),

1.2 Versorgung und Entsor-
gung,

1.3 Straßenbeleuchtung, tech-
nische Verwaltung der
Straßen, Städtischer Be-
triebshof

1.4 Verkehrswesen,
1.5 FeuerlöschwesenundZivil-

schutz,
1.6 Friedhofs- und Bestat-

tungsangelegenheiten,
1.7 technische Verwaltung

städtischer Gebäude,
1.8 Sport-, Spiel-, Bade-, Frei-

zeiteinrichtungen, Park -
und Gartenanlagen,

1.9 Umweltschutz, Land-
schaftspflege und Gewäs-
serunterhaltung.

(2) In seinem Geschäftskreis
entscheidet der Technische
Ausschuss über:

2.1 die Erklärung des Einver-
nehmens der Stadt bei der
Entscheidung über

2.1.1 die Zulassung von Ausnah-
men von der Verände-
rungssperre (§ 14 Abs. 2
Baugesetzbuch - BauGB),

2.1.2 die Zulassung von Ausnah-
men und die Erteilung von
Befreiungen von den Fest-

setzungen des Bebauungs-
plans (§ 31 BauGB),

2.1.3 die Zulassung von Vorha-
ben während der Aufstel-
lung eines Bebauungs-
plans (§ 33 BauGB),

2.1.4 die Zulassung von Vorha-
ben innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten
Ortsteile (§ 34 BauGB),

2.1.5 die Zulassung von Vorha-
ben im Außenbereich (§ 35
BauGB),

2.1.6 einleitender Beschluss
über die Aufstellung eines
Bauleitplansnach§2Abs. 1
BauGB, sowie vergleichba-
re planungsrechtliche Ent-
scheidungen,

2.1.7 Stellungnahme der Stadt
im Zuge der Anhörung der
TrägeröffentlicherBelange
zu Bauleitplänen benach-
barter Gemeinden nach § 2
Abs. 2BauGBsoweitBelan-
ge der Stadt berührt sind.

2.2 die Stellungnahmen der
Stadt zu Bauanträgen nach
§ 53 Abs. 2 und § 54 Abs. 2
Landesbauordnung für Ba-
den-Württemberg - LBO -,

2.3 die Entscheidung über die
Ausführung eines Vorha-
bens des Hoch- und Tief-
baus (Baubeschluss) und
die Genehmigung der Bau-
unterlagen,dieVergabeder
Lieferungen und Leistun-
gen für die Bauausführung
(Vergabebeschluss) sowie
die Anerkennung der
Schlussabrechnung (Ab-
rechnungsbeschluss) bei
voraussichtlichen bzw. tat-
sächlichen Gesamtbaukos-
ten vonmehr als 50.000Eu-
ro, aber nicht mehr als
150.000 Euro im Einzelfall.

2.4 planerische Leistungen
und Gutachten bei voraus-
sichtlichen Honorarkosten
von mehr als 50.000 Euro,
abernichtmehrals 150.000
Euro im Einzelfall, soweit
nicht Nr. 2.3,

2.5 Anträge auf Zurückstellung
der Entscheidung über die
Zulässigkeit von Vorhaben

und auf vorläufigeUntersa-
gung gemäß § 15 BauGB,

2.6 die Erteilung von Genehmi-
gungen und die Entschei-
dungüber allgemein erteil-
te Genehmigungen nach §
144 BauGB,

2.7 die Annahme oder Vermitt-
lung von Spenden, Schen-
kungen und ähnlichen Zu-
wendungen im Sinne von §
78 Abs. 4 GemO bis zu einer
Höhe von 25.000 Euro im
Einzelfall.

Beträgt die Spende, Schenkung
oder ähnliche Zuwendungen im
Einzelfall nicht mehr als 100 Eu-
ro, kann über die Annahme oder
Vermittlung vierteljährlich in zu-
sammengefassterFormimWege
der Offenlage entschieden wer-
den.

§ 2
Inkrafttreten
Die Satzung zur Änderung der
Hauptsatzung tritt auf Grundlage
von § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung
am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens-/ Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von
aufgrund der GemO erlassener
Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit
derBekanntmachungdieserSat-
zung geltend gemacht worden
ist; Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen.Diesgiltnicht,wenndie
Vorschrift über die Öffentlichkeit
der Sitzung, der Genehmigung
oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden ist.

Neuenburg am Rhein,
14.01.2019

Joachim Schuster
Bürgermeister

DienächsteöffentlicheSitzung
des Ausschusses für Umwelt
und Technik findet amMontag,
28.01.2019, 17.00 Uhr, im
Sitzungssaal des Rathauses
statt.

Tagesordnung
1. Baumaßnahmen aktuell
2. Energie Production Center

Chalampé; Information
3. Kanalreinigung; Auftrags-

vergabe
4. Straßenreinigung; Auftrags-

vergabe
5. Bauanträge
6. Bauantrag, Ziegelmatten-

straße, Flst. Nr. 4211/17, Ge-
markung Neuenburg

7. Bauantrag, Bahnhofstraße,
Flst. Nr. 4381/1, Gemarkung
Neuenburg

8. Bauantrag, Rheinfeldener
Straße, Flst. Nr. 5385, Ge-
markung Neuenburg

9. Bauantrag, Badstraße, Flst.
Nr. 3334, Gemarkung Stein-
enstadt

10. Bauantrag, Fasanenweg,
Flst. Nr. 1275/2, Gemarkung
Zienken

11. Beratung der Entwürfe des
Haushaltes 2019 und der
Wirtschaftspläne der Eigen-
betriebe:

a) Versorgungs- und Verkehrs-
betriebe

b) Abwasserbeseitigung
c) Städtische Wohn- und Ge-

schäftsgebäude

Ortschaftsratsitzung
Grißheim

Satzungüber die
Änderungder
Hauptsatzung

Sitzungdes
Ausschusses für
Umwelt undTechnik
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NEUENBURG AKTUELL

1. Am Sonntag, dem 26. Mai 2019
findet die regelmäßige Wahl des
Gemeinderats und des Ort-
schaftsrats statt.

In Neuenburg am Rhein sind dabei
insgesamt 22 Gemeinderäte auf 5
Jahre zu wählen. Weil unechte
Teilortswahl stattfindet sind die
Gemeinderäte als Vertreter für die
Wohnbezirke zu wählen und zwar

In der Ortschaft Grißheim sind da-
bei 8 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu
wählen. Die Zahl der höchstens zu-
lässigen Bewerber für einen Wahl-
vorschlag beträgt 16.
In der Ortschaft Steinenstadt sind
dabei 8 Ortschaftsräte auf 5 Jahre
zu wählen. Die Zahl der höchstens
zulässigen Bewerber für einen
Wahlvorschlag beträgt 16.

2. Es ergeht hiermit die Aufforde-
rung, Wahlvorschläge für diese
Wahl(en) frühestens am Tag nach
dieser Bekanntmachung und spä-
testens am 28. März 2019 bis 18.00
Uhr beim Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses – Bür-
germeisteramt Neuenburg am
Rhein, Rathausplatz 5, 79395 Neu-
enburg am Rhein schriftlich einzu-
reichen.
2.1 Wahlvorschläge können von

Parteien, von mitglied-
schaftlich organisierten
Wählervereinigungen und
von nicht mitgliedschaftlich
organisierten Wählerverei-
nigungen eingereicht wer-
den. Für die einzelnen Wah-
len sind je gesonderte
Wahlvorschläge einzurei-
chen.
Eine Partei oder Wählerver-
einigung kann für jede Wahl
nur einen Wahlvorschlag
einreichen. Die Verbindung

von Wahlvorschlägen ist
nicht zulässig.

2.2 Zulässige Zahl der Bewer-
ber

2.2.1 Gemeinden/Ortschaften)
mit unechter Teilortswahl
unabhängig von der Ein-
wohnerzahl
Ein Wahlvorschlag für den
Gemeinderat/Ortschaftsrat
darf für die Wohnbezirke,
für die ein, zwei oder drei
Vertreter zu wählen sind, je-
weils einen Bewerber mehr
und für die Wohnbezirke, für
die mehr als drei Vertreter
zu wählen sind, höchstens
so viele Bewerber enthal-
ten, wie Vertreter zu wählen
sind.

Ein Bewerber darf sich für
dieselbe Wahl nicht in meh-
rere Wahlvorschläge auf-
nehmen lassen.

2.3 Parteien und mitglied-
schaftlich organisierte
Wählervereinigungen müs-
sen ihre Bewerber, in einer
Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammen-
tritts wahlberechtigten Mit-
glieder im Wahlgebiet oder
der von diesen aus ihrer
Mitte gewählten Vertreter
ab 20. August 2018, in gehei-
mer Abstimmung nach dem
in der Satzung vorgesehe-
nen Verfahren wählen und
in gleicher Weise deren Rei-
henfolge auf dem Wahlvor-
schlag festlegen.
Nicht mitgliedschaftlich or-
ganisierte Wählervereini-
gungen müssen ihre Be-
werber, in einer Versamm-
lung der im Zeitpunkt ihres
Zusammentritts wahlbe-
rechtigten Anhänger der
Wählervereinigung im
Wahlgebiet ab 20. August
2018, in geheimer Abstim-
mung mit der Mehrheit der
anwesenden Anhänger
wählen und in gleicher Wei-
se deren Reihenfolge auf
dem Wahlvorschlag festle-
gen.

Wahlgebiet ist bei der Wahl
des Gemeinderats die Ge-
meinde, bei der Wahl des
Ortschaftsrats die jeweilige
Ortschaft.
Hat eine Partei oder mit-
gliedschaftlich organisierte
Wählervereinigung in einer
Ortschaft nicht mindestens
drei wahlberechtigte Mit-
glieder, kann sie die Bewer-
ber für die Wahl des Orts-
chaftsrats dieser Ortschaft
in einer Versammlung der
zum Zeitpunkt ihres Zu-
sammentritts wahlberech-
tigten Mitglieder oder Ver-
treter in der Gemeinde wäh-
len. Bei nicht mitglied-
schaftlich organisierten
Wählervereinigungen ist
eine Feststellung, dass die
Zahl der wahlberechtigten
Anhänger dieser Wähler-
vereinigung zur Bildung
einer Aufstellungsver-
sammlung auf der Orts-
chaftsebene nicht aus-
reicht, erst möglich, wenn
die einberufene Versamm-
lung der wahlberechtigten
Anhänger auf Ortschafts-
ebene abgebrochen werden
muss, weil weniger als drei
wahlberechtigte Personen
erschienen sind; erst dann
kann das Bewerberaufstel-
lungsverfahren auf Ge-
meindeebene eingeleitet
werden.

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlä-
gen, die von mehreren
Wahlvorschlagsträgern
(vgl. 2.1) getragen werden
(sog. gemeinsame Wahlvor-
schläge), können in ge-
trennten Versammlungen
der beteiligten Parteien und
Wählervereinigungen oder
in einer gemeinsamen Ver-
sammlung gewählt werden.
Die Hinweise für Parteien
bzw. Wählervereinigungen
gelten entsprechend.

2.4 Wählbar in den Gemeinde-
rat ist, wer am Wahltag Bür-
ger der Gemeinde ist und
das 18. Lebensjahr vollen-
det hat. Die Bewerber bei
unechter Teilortswahl müs-
sen zum Zeitpunkt der Zu-
lassung der Wahlvorschlä-
ge und am Tag der Wahl in
dem Wohnbezirk wohnen,
für den sie sich aufstellen
lassen. Wählbar in den Ort-
schaftsrat ist, wer am Wahl-
tag Bürger der Gemeinde
ist, das 18. Lebensjahr voll-

endet hat und zum Zeit-
punkt der Zulassung der
Wahlvorschläge und am
Wahltag in der Ortschaft
wohnt (Hauptwohnung).
Nicht wählbar sind Bürger,

- die infolge Richterspruchs
in der Bundesrepublik
Deutschland das Wahlrecht
oder Stimmrecht nicht be-
sitzen;

- für die zur Besorgung aller
ihrer Angelegenheiten ein
Betreuer nicht nur durch
einstweilige Anordnung be-
stellt ist; dies gilt auch,
wenn der Aufgabenkreis
des Betreuers die in § 1896
Abs. 4 und § 1905 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches be-
zeichneten Angelegenhei-
ten nicht erfasst;

- die infolge Richterspruchs
in der Bundesrepublik
Deutschland die Wählbar-
keit oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher
Ämter nicht besitzen;

- Unionsbürger (Staatsange-
hörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäi-
schen Union) sind außer-
dem nicht wählbar, wenn sie
infolge einer zivilrechtli-
chen Einzelfallentschei-
dung oder einer strafrecht-
lichen Entscheidung des
Mitgliedstaates, dessen
Staatsangehörige sie sind,
die Wählbarkeit nicht besit-
zen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss
enthalten

- den Namen der einreichen-
den Partei oder Wählerver-
einigung und, sofern sie
eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese. Wenn
die einreichende Wähler-
vereinigung keinen Namen
führt, muss der Wahlvor-
schlag ein Kennwort ent-
halten;

- Familiennamen, Vornamen,
Beruf oder Stand, Tag der
Geburt und Anschrift
(Hauptwohnung) der Be-
werber; bei unechter Teil-
ortswahl ist in den Fällen, in
denen der Bewerber meh-
rere Wohnungen in der Ge-
meinde hat, die Anschrift in
dem Wohnbezirk anzuge-
ben, für den der Bewerber
aufgestellt wurde;

- bei Unionsbürgern muss
ferner die Staatsangehörig-
keit angegeben werden.
Die Bewerber müssen in er-

Öffentliche
Bekanntmachung
der Wahl des
Gemeinderats und
des Ortschaftsrats
am 26. Mai 2019

für den Wohnbezirk Anzahl der zu  

wählenden  

Gemeinderäte

Zahl der höchstens  

zulässigen Bewerber 

eines Wahlvorschlags 

Neuenburg am Rhein 14 14

Zienken 2 3

Grißheim 3 4

Steinenstadt 3 4
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kennbarer Reihenfolge – bei
unechter Teilortswahl nach
Wohnbezirken getrennt –
aufgeführt sein. Jeder Be-
werber darf nur einmal auf-
geführt sein. Für keinen Be-
werber dürfen Stimmen-
zahlen vorgeschlagen wer-
den.

2.6 Wahlvorschläge von Partei-
en und von mitgliedschaft-
lich organisierten Wähler-
vereinigungen müssen von
dem für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstand oder
sonst Vertretungsberech-
tigten persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet
sein. Besteht der Vorstand
oder sonst Vertretungsbe-
rechtigte aus mehr als drei
Mitgliedern, genügt die Un-
terschrift von drei Mitglie-
dern, darunter die des Vor-
sitzenden oder seines Stell-
vertreters.

2.7 Wahlvorschläge von nicht
mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigun-
gen sind von den drei Unter-
zeichnern der Niederschrift
über die Bewerberaufstel-
lung (Versammlungsleiter
und zwei Teilnehmer – vgl.
2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeich-
nen.

2.8 Gemeinsame Wahlvor-
schläge von Parteien und
Wählervereinigungen sind
von den jeweils zuständigen
Vertre-tungsberechtigten
jeder der beteiligten Grup-
pierungen nach den für die-
se geltenden Vorschriften
zu unterzeichnen (vgl. 2.6
und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4
und 5 Kommunalwahlord-
nung – KomWO -).

2.9 Die Wahlvorschläge müs-
sen außerdem unterzeich-
net sein
für die Wahl des Gemeinde-
rats von 50 Personen
für die Wahl des Ortschafts-
rats der Ortschaft(en)

Personen, die im Zeitpunkt der Un-
terzeichnung wahlberechtigt sind
(Unterstützungsunterschriften).
Dieses Unterschriftenerfordernis
gilt nicht für Wahlvorschläge
- vonParteien,die imLandtag

oder bisher schon in dem zu
wählenden Organ vertreten
sind;

- von mitgliedschaftlich und

nicht mitgliedschaftlich or-
ganisierten Wählervereini-
gungen, die bisher schon in
dem zu wählenden Organ
vertreten sind, wenn der
Wahlvorschlag von der
Mehrheit der für diese Wäh-
lervereinigung Gewählten
unterschrieben ist, die dem
Organ zum Zeitpunkt der
Einreichung des Wahlvor-
schlags noch angehören.

2.9.1 Die Unterstützungsunter-
schriften müssen auf amtli-
chen Formblättern einzeln
erbracht werden. Die Form-
blätter werden auf Anforde-
rung vom Vorsitzenden des
Gemeindewahlausschus-
ses oder wenn der Gemein-
dewahlausschuss noch
nicht gebildet ist, vom Bür-
germeister – Bürgermeis-
teramt Neuenburg am
Rhein, Rathausplatz 5,
79395 Neuenburg am Rhein
kostenfrei geliefert. Als
Formblätter für die Unter-
stützungsunterschriften
dürfen nur die von den ge-
nannten Personen ausge-
gebenen amtlichen Vordru-
cke verwendet werden. Bei
der Anforderung ist der
Name und ggf. die Kurzbe-
zeichnung der einreichen-
den Partei oder Wählerver-
einigung bzw. das Kennwort
der Wählervereinigung an-
zugeben. Ferner muss die
Aufstellung der Bewerber in
einer Mitglieder-/Vertreter-
oder Anhängerversamm-
lung (vgl. 2.3) bestätigt wer-
den.

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die
den Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklä-
rung auf dem Formblatt
persönlich und handschrift-
lich unterzeichnen; neben
der Unterschrift sind Fami-
lienname, Vorname, Tag der
Geburt und Anschrift
(Hauptwohnung) des Unter-
zeichners sowie der Tag der
Unterzeichnung anzuge-
ben. Unionsbürger als Un-
terzeichner, die nach § 26
Bundesmeldegesetz von
der Meldepflicht befreit und
nicht in das Melderegister
eingetragen sind, müssen
zu dem Formblatt den
Nachweis für die Wahlbe-
rechtigung durch eine Ver-
sicherung an Eides statt mit
den Erklärungen nach § 3
Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3
KomWO erbringen. Sind die
Betreffenden aufgrund der
Rückkehrregelung nach §

12 Abs. 1 Satz 2 Gemeinde-
ordnung (GemO) wahlbe-
rechtigt, müssen sie dabei
außerdem erklären, in wel-
chem Zeitraum sie vor ih-
rem Wegzug oder vor Verle-
gung der Hauptwohnung
aus der Gemeinde dort ihre
Hauptwohnung hatten.

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf
nur einen Wahlvorschlag für
dieselbe Wahl unterzeich-
nen. Hat er mehrere Wahl-
vorschläge für eine Wahl
unterzeichnet, so ist seine
Unterschrift auf allen Wahl-
vorschlägen für diese Wahl
ungültig.

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst
nach der Aufstellung der
Bewerber durch eine Mit-
glieder-/Vertreter- oder
Anhängerversammlung un-
terzeichnet werden. Vorher
geleistete Unterschriften
sind ungültig.

2.9.5 Die vorstehenden Ausfüh-
rungen gelten entspre-
chend auch für gemeinsa-
me Wahlvorschläge.

2.10 Dem Wahlvorschlag sind
beizufügen

- eine Erklärung jedes vorge-
schlagenen Bewerbers,
dasserderAufnahmeinden
Wahlvorschlag zugestimmt
hat; die Zustimmungser-
klärung ist unwiderruflich;

- von einem Unionsbürger als
Bewerber eine eidesstattli-
che Versicherung über sei-
ne Staatsangehörigkeit und
Wählbarkeit sowie auf Ver-
langen eine Bescheinigung
der zuständigen Verwal-
tungsbehörde seines Her-
kunftsmitgliedstaates über
die Wählbarkeit;

- Unionsbürger, die aufgrund
der Rückkehrregelung in §
12 Abs. 1 Satz 2 GemO wähl-
bar und nach den Bestim-
mungen des § 26 Bundes-
meldegesetz von der Mel-
depflicht befreit und nicht in
das Melderegister eingetra-
gen sind, müssen in der o. g.
eidesstattlichen Versiche-
rung ferner erklären, in
welchem Zeitraum sie vor
ihrem Wegzug oder vor Ver-
legung der Hauptwohnung
aus der Gemeinde dort ihre
Hauptwohnung hatten;

- eine Ausfertigung der Nie-
derschrift über die Aufstel-
lung der Bewerber in einer
Mitglieder-/Vertreter- oder
Anhängerversammlung
(vgl. 2.3). Die Niederschrift
muss Angaben über Ort und
Zeit der Versammlung,

Form der Einladung, Zahl
der erschienenen Mitglie-
der oder Vertreter bzw. An-
hänger und das Abstim-
mungsergebnis enthalten;
außerdem muss sich aus
der Niederschrift ergeben,
ob Einwendungen gegen
das Wahlergebnis erhoben
und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt wor-
den sind. Der Leiter der Ver-
sammlung und zwei wahl-
berechtigte Teilnehmer ha-
ben die Niederschrift
handschriftlich zu unter-
zeichnen; sie haben dabei
gegenüber dem Vorsitzen-
den des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt zu
versichern, dass die Wahl
der Bewerber und die Fest-
legung ihrer Reihenfolge in
geheimer Abstimmung
durchgeführt worden sind;
bei Parteien und mitglied-
schaftlich organisierten
Wählervereinigungen müs-
sen sie außerdem an Eides
statt versichern, dass dabei
die Bestimmungen der Sat-
zung der Partei bzw. Wäh-
lervereinigung eingehalten
worden sind;

- die erforderliche Zahl von
Unterstützungsunter-
schriften (vgl. 2.9), sofern
der Wahlvorschlag von
wahlberechtigten Personen
unterzeichnet sein muss;
ggf. einschließlich der in
Nummer 2.9.2 genannten
eidesstattlichen Versiche-
rungen nicht meldepflichti-
ger Unionsbürger als Un-
terzeichner;

- beiderWahldesOrtschafts-
rats, wenn die Bewerber
einer Partei oder Wähler-
vereinigung in einer Mitglie-
der-/Vertreter- oder An-
hängerversammlung in der
Gemeinde aufgestellt wor-
den sind (vgl. 2.3), eine von
dem für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstand oder
sonst Vertretungsberech-
tigten unterzeichnete
schriftliche Bestätigung,
dass die Voraussetzungen
für dieses Verfahren vorla-
gen; die Bestätigung kann
auch auf dem Wahlvor-
schlag selbst erfolgen.

- Der Vorsitzende des Ge-
meindewahlausschusses
gilt als Behörde im Sinne
von § 156 Strafgesetzbuch;
er ist zur Abnahme der Ver-
sicherungen an Eides statt
zuständig. Der Vorsitzende
des Gemeindewahlaus-

Personenzahl

Grißheim von 10

Steinenstadt von 10
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schusses kann außerdem
verlangen, dass ein Unions-
bürger einen gültigen Iden-
titätsausweis oder Reise-
pass vorlegt und seine letz-
te Adresse in seinem Her-
kunftsmitgliedstaat angibt.

2.11 Im Wahlvorschlag sollen
zwei Vertrauensleute mit
Namen und Anschrift be-
zeichnet werden. Sind keine
Vertrauensleute benannt,
geltendiebeidenerstenUn-
terzeichner des Wahlvor-
schlags als Vertrauensleu-
te. Soweit im Kommunal-
wahlgesetz und in der Kom-
munalwahlordnung nichts
anderes bestimmt ist, sind
nur die Vertrauensleute, je-
der für sich, berechtigt, ver-
bindliche Erklärungen zum
Wahlvorschlag abzugeben
und Erklärungen von Wahl-
organen entgegenzuneh-
men.

2.12 Vordrucke für Wahlvor-
schläge, Niederschriften
über die Bewerberaufstel-
lung, eidesstattliche Erklä-
rungen und Zustimmungs-
erklärungen sind auf
Wunsch erhältlich beim
Bürgermeisteramt Neuen-
burg am Rhein, Rathaus-
platz 5, 79395 Neuenburg
am Rhein.

3. Hinweise auf dieEintragung
in das Wählerverzeichnis

auf Antrag nach § 3 Abs. 2
und 4 KomWO.

3.1 Personen, die ihrWahlrecht
für Gemeindewahlen durch
Wegzug oder Verlegung der
Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und
vor Ablauf von drei Jahren
seit dieser Veränderung
wieder in die Gemeinde zu-
ziehenoderdort ihreHaupt-
wohnung begründen, wer-
den, wenn sie am Wahltag
noch nicht drei Monate wie-
der in der Gemeinde woh-
nen oder ihre Hauptwoh-
nung begründet haben, nur
auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen.
Für die Wahl des Orts-
chaftsrats setzt dies voraus,
dass die in Satz 1 genannten
PersonenamWahltag inder
Ortschaft ihre (Haupt-)
Wohnung haben.

3.2 Personen, die ihrWahlrecht
für die Wahl des Kreistags –
durch Wegzug oder Verle-
gung der Hauptwohnung
aus demLandkreis verloren
haben und vor Ablauf von
drei Jahren seit dieser Ver-
änderung wieder in den
Landkreis zuziehen oder
dort ihre Hauptwohnung
begründen, werden, wenn
sie am Wahltag noch nicht
drei Monate wieder im
Landkreiswohnenoder ihre

Hauptwohnung begründet
haben,ebenfallsnuraufAn-
trag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen. Ist die Ge-
meinde, in der ein Antrag
auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis gestellt wird,
nicht identisch mit der Ge-
meinde, von der aus der
Wahlberechtigte seinerzeit
den Landkreis verlassen
hat oder seine Hauptwoh-
nung verlegt hat, dann ist
dem Antrag eine Bestäti-
gung über den Zeitpunkt
des Wegzugs oder der Ver-
legung der Hauptwohnung
aus dem Landkreis sowie
über das Wahlrecht zu die-
sem Zeitpunkt beizufügen.
Die Bestätigung erteilt kos-
tenfrei die Gemeinde, aus
der der Wahlberechtigte
seinerzeit weggezogen ist
oder aus der er seine
Haupt-wohnung verlegt
hat.

3.3 Wahlberechtigte Unions-
bürger, die nach § 26 Bun-
desmeldegesetz nicht der
Meldepflicht unterliegen
undnicht indasMelderegis-
ter eingetragen sind, wer-
den ebenfalls nur auf An-
trag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen. Dem
schriftlichen Antrag auf
Eintragung in das Wähler-
verzeichnis hat der Unions-

bürger eine Versicherung
anEidesstattmit denErklä-
rungennach§3Abs. 3 und4
KomWO anzuschließen.
Die Anträge auf Eintragung
in das Wählerverzeichnis
müssen schriftlich gestellt
werden und spätestens bis
zum Sonntag, 5. Mai 2019
(keine Verlängerung mög-
lich) beim Bürgermeister-
amt Neuenburg am Rhein,
Rat-hausplatz 5, 79395
Neuenburg am Rhein ein-
gehen.
Vordrucke für dieseAnträge
und Erklärungen hält das
Bürgermeisteramt Neuen-
burg am Rhein, Rathaus-
platz 5, 79395 Neuenburg
am Rhein bereit.
Ein Wahlberechtigter mit
Behinderungen kann sich
bei der Antragstellung der
Hilfe einer anderen Person
bedienen.
Wird dem Antrag entspro-
chen, erhält der Betroffene
eine Wahlbenachrichti-
gung, sofernernichtgleich-
zeitig einen Wahlschein be-
antragt hat.

Neuenburg am Rhein,
23.01.2019

Joachim Schuster
Bürgermeister

Öffentliche Verbandssitzung

Am Freitag, 1. Februar 2019,
11.30 Uhr, OrtsverwaltungMüll-
heim-Feldberg findet eine öf-
fentliche Verbandssitzung statt.

Tagesordnung:
1. Wahl des 2. Stellvertreters

des Verbandsvorsitzenden;
2. Beratung und Beschlussfas-

sung über den Jahresab-
schluss 2017;

3. Beratung und Beschlussfas-
sung über den Wirtschafts-
plan 2019;

4. Leitungsneubau HB Feld-
berg-HB Rheintal

a) Beratung und Beschlussfas-
sung über den Ingenieurver-

trag zur fernwirktechni-
schen Kopplung und Anbin-
dung der Druckerhöhungs-
anlage HB Feldberg;

5. Sanierungsarbeiten an di-
versen Bauwerken des Ver-
bandes
Beratung und Beschlussfas-
sung:

a) über die Durchführung der
erforderlichen Arbeiten;

b) über den Abschluss eines
entsprechenden Ingenieur-
vertrages;

c) über die Ausschreibung und
Vergabe;

6. Beratung und Beschlussfas-
sungüberdenAustauschder
Filtermembranen der Ultra-
filtrationsanlage imHochbe-
hälter Erlenboden;

7. Verschiedenes.

Die Bevölkerung ist zu der Sit-
zung freundlich eingeladen.

Werner Bundschuh
Verbandsvorsitzender

Öffentliche Verbandssitzung

Am Freitag, 1. Februar 2019,
11.00 Uhr, OrtsverwaltungMüll-
heim-Feldberg findet eine öf-
fentliche Verbandssitzung statt.

Tagesordnung:
1. Beratung und Beschlussfas-

sung über den Jahresab-
schluss 2017;

2. Beratung und Beschlussfas-
sung über den Wirtschafts-
plan 2019;

3. Wasserrechtliche Genehmi-
gung der Kläranlage Stein-
enstadt
Beratung und Beschlussfas-

sung über:
a) die Verlängerung der was-

serrechtlichen Genehmi-
gung für die Kläranlage
Steinenstadt;

b) dieBeauftragungeines Inge-
nieurbüros für die Beglei-
tung;

4. Generalüberholung Kam-
merfilterpresse
Beratung und Beschlussfas-
sung über:

a) die Durchführung der erfor-
derlichenMaßnahme;

b) die Ausschreibung und Ver-
gabe;

5. Verschiedenes.

Die Bevölkerung ist zu der Sit-
zung freundlich eingeladen.

Werner Bundschuh
Verbandsvorsitzender

Zweckverband
Gruppenwasser-
versorgung
Hohlebach-
Kandertal

Abwasser-
zweckverband
Hohlebachtal

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen
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NEUENBURG AKTUELL

Im Zuge der Gestaltung der
Rheingärten für die Landesgar-
tenschau weisen wir hiermit auf
die bestehende Polizeiverord-
nung zum Schutz der Rheingär-
ten hin:

Polizeiverordnung
der Stadt Neuenburg am Rhein
zumSchutz derRheingärten ge-
genumweltschädlichesoder die
Allgemeinheit störendes Ver-
halten vom 20.02.2017

§ 1
Hunde
(1) In den Rheingärten sind

Hunde an der Leine zu füh-
ren.

(2) Leine, Halsband oder Hals-
kette müssen so beschaffen
sein, dass der Hund sicher
gehalten werden kann. Die
Leine darf höchstens zwei
Meter lang sein.
Sofern die Leine mit einer
selbsttätigen Aufrollvorrich-
tung versehen ist, sind als
Höchstlänge 10 m zugelas-
sen.

(3) Wer einen Hund ausführt, ist
verpflichtet, den Hundekot
unverzüglich zu beseitigen,
dendermitgeführteHund im
Uferbereich des Rheins oder
in den Anlagen der Rhein-
gärten hinterlassen hat.

(4) Der Leinenzwang gilt nicht
für denHundeeinsatz bei der
Jagdausübung.

§ 2
Fütterungsverbot
Wasservögel (z.B. Enten,
Schwäne usw.) und Tauben dür-
fen in den Anlagen der Rhein-
gärtennicht gefüttertwerden. In
den Rheingärten darf auch kein
Futter, das zum Füttern von Tie-
renbestimmt ist, ausgelegtwer-
den.

§ 3
Benutzung von Rundfunk-
geräten, Musikinstrumenten
und dergleichen
(1) Ton- und Bildwiedergabege-

räte, Lautsprecher und Mu-
sikinstrumente dürfen in den
Anlagen derRheingärten nur
in solcher Lautstärke betrie-
ben oder gespielt werden,
dass unbeteiligte Personen
nichterheblichbelästigtoder
gestört werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht für amtliche
DurchsagensowiebeiUmzü-
gen, Kundgebungen, Volks-
festen, Märkten, Ausstellun-
genundbei Veranstaltungen,
die einem herkömmlichen
Brauch entsprechen.

§ 4
Schutz der Nachtruhe
DieNachtruhe dauert in den An-
lagen derRheingärten von 22:00
Uhr bis 06:00 Uhr. In dieser Zeit
sindalleBetätigungenverboten,
die geeignet sind, dieNachtruhe
zu stören.

§ 5
Schutz vor Verunreinigungen
Es ist untersagt, in den Anlagen

der Rheingärten Unrat abzule-
gen oder Abfall, auch Kleinab-
fälle (z. B. Papier, Zigaretten,
Kaugummi, Lebensmittelverpa-
ckungen und dergleichen) fort-
zuwerfen und dafür nicht die
aufgestellten Abfallbehälter zu
benutzen.

§ 6
Schutz vor
Luftverunreinigungen
Es ist untersagt, in den Anlagen
derRheingärtenGerüche, Staub
oder Rauch zu verursachen, die
zu erheblichen Belästigungen
von Dritten führen.

§ 7
Offenes Feuer
Es ist untersagt, in den Anlagen
der Rheingärten offenes Feuer
zu entfachen.
Dies gilt auch für die Benutzung
von Einmalgrills und sonstigen
Grillgeräten.

§ 8
Benutzung
mit Fahrzeugen
aller Art
(1) Es istuntersagt indenRhein-

gärten außerhalb der befes-
tigten Wege Fahrräder oder
andere nicht motorisierte
Fahrzeuge zu benutzen.

(2) Grundsätzlich ist die Benut-
zung jeglicher motorisierter
Fahrzeuge in den Rheingär-
ten untersagt. Ausgenom-
men hiervon sind motori-
sierte Rollstühle und E-
Fahrräder auf den befestig-
tenWegen.

§ 9
Pferde
Es ist untersagt die Rheingärten
mitPferdenzubetreten.Diesgilt
auch für die befestigtenWege.

§ 10
Schutz der Natur
Es ist untersagt, sich in den na-
turbelassenen Bereichen der
Rheingärten (Flächen mit blü-
henden Pflanzen jeglicher Art,
mit Gebüsch oder dichtem
Baumbestand) aufzuhalten,
bzw. Pflanzen zu pflücken oder
zu beschädigen.

§ 11
Aufstellen von Zelten und
Wohnwagen/Wohnmobilen
Es ist untersagt, in den Anlagen
der Rheingärten Zelte und
Wohnwagen sowie Wohnmobile
auf- bzw. abzustellen.

§ 12
Privatveranstaltungen
Veranstaltungenohneorganisa-
torische Beteiligung der Stadt
Neuenburg am Rhein wie zum
Beispiel Geburtstagsfeiern oder
Grillabende, dürfen in den Anla-
gen der Rheingärten grundsätz-
lich nicht durchgeführt werden.

§ 13
Drogenkonsum
In den Anlagen der Rheingärten
ist der öffentliche Konsum von
Betäubungsmitteln untersagt.
Die Vorschriften des Strafge-
setzbuches und des Betäu-
bungsmittelgesetzes bleiben
unberührt.

Termine inNeuenburgamRhein
Freitag, 25.01.2019,
14.30bis 16.30Uhr
Bibliobus
Ort:Konstantin-Schäfer-Platz

Freitag, 01.02.2019, 19.30Uhr
Generalversammlung
CDU-Stadtverband
NeuenburgamRhein
Ort:NeuenburgerHof,
Bahnhofstraße8.
AufdemProgrammstehen
Vorstandswahlen,Ehrungen,
die bevorstehenden Kommunal-
wahlenunddieEuropawahl.
InteressierteBürgerinnen
undBürgersindherzlich
willkommen.

Termineaußerhalb
Freitag, 23.01.2019,
ab15.30Uhr
Mediensprechstunde
fürSenioren
Veranstalter:
DeutschesRotesKreuz
Ort:Müllheim,Rotkreuzhaus
Weitere InfosundAnmeldung
unter07631/18050

Mittwoch, 30.01.2019,
18.00Uhr
Wandererstammtisch
Veranstalter: Schwarzwaldverein
Müllheim-Badenweiler
Ort: Louis-DieGastwirtschaft
Weitere Infos findenSie
aufderHomepage:
www.swv-muellheim-
badenweiler.de

Fahrzeugbrand –
vermutlich technischerDefekt
– Fahrer leicht verletzt
AmMontagmorgen, 14. Januar
gegen 06.15 Uhr geriet im Be-
reich des Pendlerparkplatzes
am Bahnhof in Schliengen ein
BMW während der Fahrt in
Brand. Ursache dürfte vermut-
lich ein technischer Defekt ge-
wesen sein.
Der 46-jährige Autofahrerwur-
de mit dem Rettungsdienst ins
Krankenhaus gebracht, da er
Rauchgase eingeatmet hatte.
Das Fahrzeug wurde durch die
Feuerwehr Schliengen und
Neuenburg am Rhein abge-
löscht.
Diese waren mit zahlreichen
Einsatzkräften vor Ort.

Geschwindigkeits-
überwachung auf der A5
Am Dienstagabend, 15. Januar
wurde durch die Verkehrspoli-
zei Weil am Rhein die Einhal-
tung der Geschwindigkeitsbe-
schränkung von 120 km/h auf
der A5 überwacht. Die Kontrol-
le fand zwischen dem An-
schlussdreieck Neuenburg am
Rhein und Efringen-Kirchen
statt.
Innerhalb der rund zweistündi-
gen Überwachung wurden
zwölf Autofahrer mit erhebli-
chen Überschreitungen ge-
messen. Der Schnellste war
mit 176 km/h unterwegs. Der
Bußgeldkatalog sieht hierfür
240 Euro Geldbuße, nebst Ge-
bühren,eineinmonatigesFahr-
verbot und zwei Punkt in der
Verkehrssünderkartei vor.

Landesgartenschau
2022

TERMINE Polizeibericht
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Forst-Außenstellen des Land-
ratsamtes in Titisee-Neustadt
und Staufen bleiben erhalten

Neuorganisation sichert die
forstliche Präsenz im Landkreis
und im Ländlichen Raum insge-
samt

Nach dem Beschluss des
Landes, den Forst landesweit
ab dem Jahr 2020 neu zu orga-
nisieren, müssen auch im
Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald die Forstbezirke
neu zugeschnitten werden.
Demnach bleiben neben dem
Hauptsitz in Freiburg die Forst-
Außenstellen des Landratsam-
tes in Titisee-Neustadt und
Staufen erhalten. Bisherwaren
es vier Standorte im Landkreis:
Eine Zentrale im Landratsamt
in Freiburg, und drei Forstbe-
zirke in Kirchzar-ten, Staufen
und Titisee-Neustadt.
Landrätin Dorothea Störr-Rit-
ter sieht mit der jetzigen Ent-
scheidung die Interessenlage
aller Waldbesitzer berücksich-
tigt und die Forstverwaltung im
Landkreis stabil und leistungs-
fähig aufgestellt: „Mit Außen-
stellen im Hochschwarzwald

und im Markgräflerland sind
die unterschiedlichen Land-
schaftsräume gut abgebildet
undunserekünftigeKreisforst-
verwaltung bleibt Wald- und
Waldbesitzernah in der Flä-
che“. Im Hochschwarzwald lie-
ge der künftige Fokus entspre-
chend der Besitzstruktur beim
Privatwald, in Staufen beim
Kommunalwald. Und da im
Hochschwarzwald auch künftig
das größte Holzaufkommen zu
erwarten ist, soll auchdieHolz-
verkaufsstelle zusammen mit
einemKreis-Forstbezirk inTiti-
see-Neustadt bleiben „Im Er-
gebnis können wir damit für 77
Prozent der Waldfläche des
Landkreises Hoheits- und Be-
treuungsleistungen im Sinne
des bewährten Einheitsforst-
amts aus einer Hand anbie-
ten“, so Störr-Ritter.
„Die Auswirkungen der Forst-
neuorganisation des Landes
sind allerdings auch für den
Landkreis nicht unerheblich“
betont Martin Barth, Erster
Landesbeamter,undalsDezer-
nent im Landratsamt für den
Forst zuständig. Rund 40 Pro-
zent des Forstpersonals des
Landkreises bewirtschafte den
Staatswald und soll in die künf-
tige Staatswald-Organisation

des Landes wechseln. Die
Standorte für die zukünftigen
21 eigenständigen Staatswald-
bezirke seien seitens des
Landes aber noch nicht festge-
legt.Manhoffe jedoch, dass zu-
mindest eine der künftigen Fi-
lialen des Staatsforstbetriebs
innerhalb des Landkreises an-
gesiedelt werde.

INFO:
Nachdem das Land im Forst-
Kartellverfahren vor dem Bun-
desgerichtshof obsiegt hat,
bleibt die forstliche Beratung
und Betreuung im Kommunal-
und Privatwald weiterhin Auf-
gabe der unteren Forstbehörde
im Landkreis.
Als untere Forstbehörde wird
das Landratsamt die forstliche
Betriebsleitung für alle Kom-
munen wie bisher kostenfrei
wahrnehmen. Für den forstli-
chen Revierdienst können
Städte und Gemeinden gegen
Kostenersatz auf Forstbeam-
tinnen und -beamte des Land-
kreises zurückgreifen. Die
Forstreviere müssen aufgrund
der Herauslösung des Staats-
walds neu zugeschnitten wer-
den. Dafür ist ein Konzept erar-
beitet, das sich im Moment in
der Endabstimmung befindet.

Erwerbsgemindert oder
berufsunfähig –
was wäre wenn?“
Am 21.02.2019 in Freiburg
Aktuelle Informationen rund
umdieRenteundAntwortenauf
die wichtigsten Fragen bietet
das Regionalzentrum Freiburg
der Deutschen Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg
in seinen kostenlosen Vorträ-
gen und Seminaren. In Freiburg
informiert die Rentenversiche-
rung am 21.02.2019 um 16.30
Uhr über das Thema „Erwerbs-
gemindertoderberufsunfähig–
waswärewenn?“.DieFachleute
der Rentenversicherung gehen
dabei unter anderem auf fol-
gende Fragen ein: Wann liegt
Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsminderung vor? Wie lan-
ge wird die Rente gezahlt? Wie
viel darf ich hinzuverdienen?
Der Vortrag findet in unserem
Regionalzentrum in der Hein-
rich-von-Stephan-Straße 3
stattunddauertetwazweiStun-
den, um Anmeldung unter der
Telefonnummer 0761-20707-0
oder per E-Mail unter re-
gio.fr@drv-bw.de wird gebeten.

Altersrenten –
Wer?Wann?Wie(viel)?“
Am 20.02.2019 in Lörrach
Aktuelle Informationen rund
umdieRenteundAntwortenauf
die wichtigsten Fragen bietet
das Regionalzentrum Freiburg
der Deutschen Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg
in seinen kostenlosen Vorträ-
gen und Seminaren.
In Lörrach informiert die Ren-
tenversicherung am 20.02.2019
um 16:30 Uhr über das Thema
„Altersrenten – Wer? Wann?
Wie(viel)?“. Die Fachleute der
Rentenversicherung gehen da-
bei unter anderem auf folgende
Fragen ein: Wer kann eine Al-
tersrentebeanspruchen?Wann
sind die Vorraussetzungen da-
für erfüllt? Wie, wo und wann
kann die Rente beantragt wer-
den? Ergeben sich Rentenab-
schläge?

DerVortrag findet inderAußen-
stelle Lörrach, Feldbergstraße
16 statt und dauert etwa zwei
Stunden, um Anmeldung unter
der Telefonnummer 07621-
4225610 oder per E-Mail unter
aussenstelle.loerrach@drv-
bw.de wird gebeten.

ListederoffiziellenBadegewäs-
ser im Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald im Jahr 2019

Wasserqualität aufgelisteter Seen
wird regelmäßig überprüft

Der nächste Sommer wirft be-
reits jetzt seine Vorboten voraus,
zumindest im Hinblick auf die
Badegewässerverordnung. Laut
dieser werden Seen, die von den
Menschen im Sommer zum Ba-
den genutzt werden, regelmäßig
auf ihre Wasserqualität unter-
sucht. Dementsprechend sind im
Jahr 2019 im Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald folgende
Stellen als offizielle Badegewäs-
ser eingestuft: Der Friessee in
Hartheim, der Klosterweiher in
St. Märgen, der Baggersee in
Burkheim, der zur Gemeinde
Lenzkirch gehörende Windgfäll-
weiher zwischen Raitenbuch und
Altglashütten, der Klosterweiher
in Friedenweiler, das Naturfrei-
bad in Sulzburg, Strandbad und
Sandbank am Titisee und das

Strandbad und der Bootssteg am
Schluchsee.
Die Qualität dieser Badegewäs-
ser ergab in den letzten Jahren
keine Beanstandungen, so dass
allezumBadengutgeeignetsind.
Geprüft wird die Wasserqualität
durch regelmäßigeProben, die in
einem Abstand von weniger als
einem Monat genommen wer-
den. Gemäß der Badegewässer-
verordnung hat die Bevölkerung
die Möglichkeit, Vorschläge, Be-
merkungen und Beschwerden
hinsichtlich dieser Badegewäs-
serliste vorzubringen. Diese sind
bis Ende Februar entweder an
das zuständige Bürgermeister-
amtoderdasLandratsamtBreis-
gau-Hochschwarzwald, Fachbe-
reich Gesundheitsschutz, Sau-
tierstr. 30 in 79104 Freiburg zu
richten. An-sprechpartnerin ist
Frau Faller, telefonisch erreich-
bar unter der Nummer 0761
2187-3200. Eine digitale Badege-
wässerkarte findet sich im Inter-
net auf der Homepage der Lan-
desanstalt Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Würt-
temberg unter der Adresse
https://www.lubw.baden-wuert-
temberg.de/wasser/badegewa-
esserkarte

Workshop zur
Düngeverordnung
DerFachbereichLandwirtschaft
des Landkreises Breisgau-
Hochschwarzwald bietet ge-
meinsam mit dem Verein ehe-
maliger Fachschulabsolventen
Titisee-Neustadt e.V. einen
Workshop zu den Themen
„Düngebedarfsermittlung“ und
„Stoffstrombilanz“ an. Termine:
05./06./07.02.2019; jeweils vor-
mittags von 9.00 – 12.30 Uhr:
Düngebedarfsermittlung und
jeweils nachmittags von 13.30 –
17.00 Uhr Stoffstrombilanz. Ort:
LRA Breisgau-Hochschwarz-
wald, Freiburg, Berliner Allee 3,
EDV-Raum, 6. OG, Zi.Nr.6.01.
Anmeldung bis 01.02.2019 bei:
Walter Kopp unter Tel. 0761-
2187-5837 oder bei Geo Galbu-
sera unter Tel. 0761-2187-5925.
Informationen, ob für Ihren Be-
trieb eine Düngebedarfsermitt-
lung (DBE) und/oder Stoff-
strombilanz erforderlich ist, er-
halten Sie im Internet unter
www.duengung-bw.de in der
Rubrik „Informationen/Ent-
scheidungsbäume.“

Landratsamt

Rente Landkreis
Breisgau-
Hochschwarzwald

Landratsamt
Breisgau-
Hochschwarzwald
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Neuenburg
70Jahre
Frau ImkaBaumann
EnsisheimerStraße50

75Jahre
FrauBärbelDobbert
Zähringerstraße70

Grißheim
70Jahre
HerrDietmarDiringer
Zollstraße2

FrauHeidemarieMaszurimm
Holderweg3

75Jahre
HerrHansSimon
ObereKirchstraße18

Steinenstadt
70Jahre
HerrJürgenKiefer
BurgunderStraße4

75Jahre
FrauMariaZimber
St.Martin7

Zienken
80Jahre
HerrFriedrichMüller
ObereDorfstraße10

85Jahre
HerrManfredMarx
Eichenweg18

SOZIALES

Gartengeräte gesucht
Für einen Geflüchteten, der die
Gartenanlage in der Zähring-
erstraße 15 pflegen möchte,
werden Gartengeräte: Schub-
karre, Spaten, Schaufel, Re-
chen, Heckenschere, Garten-
schere und Besen gesucht.
Sprachpatinnen und
-paten gesucht
Weiterhin werden Patinnen und
Paten für Kinder der Grund-
/Rheinschule sowie für Geflüch-
tete gesucht, die einen Sprach-
kurs absolvieren.

Bitte wenden Sie sich an die In-
tegrationsbeauftragte Dr. An-
drea Kühne, Tel.: 07631/781 117
oder per Mail an andrea.kueh-
ne@neuenburg.de.

Schwimmen für Grundschul-
kinder – 2 x wöchentlich
Der einzige Frühjahr-/Sommer-
kurs „Schwimmen für Grund-
schulkinder“ unter Leitung von
Klaus Schneider beginnt Diens-
tag, 05. Februar 2019 und findet
jeweils dienstags und freitags
von 13.45 - 14.45 Uhr imNeuen-
burger Hallenbad statt.
Der zwölf Termine umfassende
Schwimmkurs kostet 94,00Euro
und das Eintrittsgeld ist in der
Kursgebühr enthalten. Wir wei-
sendaraufhin,dassderKursauf
max. 10 Kinder begrenzt ist und
auch in den Schulferien durch-
geführt wird. Kursnr. 191-3085

NEUES KURSANGEBOT:
VinyasaYogaFlow-PowerYoga
zum Tagesausklang
Vinyasa Yoga, auch Power Yoga
genannt, ist ein dynamischer
und konditionell fordernder Yo-
gastil. VerschiedeneAsanas (Yo-
ga-Stellungen) werden in einer
fließenden Bewegung zusam-
mengesetzt.Durchdiesefestge-
legten Abfolgen und die Syn-
chronisierung mit dem Atem
entsteht eine Flow-Wirkung. Vi-
nyasaYoga lässt sichdaherauch
mit der Definition Bewegungs-
meditation beschreiben.
Der Schwerpunkt imVinyasa Yo-
ga liegt darin, den Wechsel von
einem Asana zum nächsten
möglichst fließendauszuführen.
In den Schulferien findet kein
Kurs statt. Bitte mitbringen: ei-
gene Gymnastikmatte, beque-
meKleidung,Handtuch, ggf. De-
cke.
Das Power Yoga unter Leitung
von Corinna Keiner beginnt am
Dienstag, 29. Januar und findet
jeweils dienstags von 18:15 –
19:15 Uhr im Bildungshaus Bo-
nifacius Amerbach, DG,Martha-
Fuchs-Raum in Neuenburg am
Rhein statt. Die Gebühr beträgt
71,00 Euro für zehn Termine.
Kursnr. 191-3010

Hatha Yoga
Hatha Yoga bildet seit vielen
JahrzehnteneinederHauptsäu-
len der Gesundheitsvorsorge in
unserem Gesundheitssystem.
Es ist eine Lebensweise, welche
mitHilfe vonvielfältigenKörper-
übungenv.a. denRückenunddie
Gelenke beweglich hält. Dabei
lösen diese Bewegungen chro-
nische, beschwerdevolle Ge-
wohnheitsmuster auf, die sich in

muskulären Anspannungen
festgesetzt haben. Anmutige
Bewegungen sind das Ergebnis.
Gleichzeitig wird das Gleichge-
wicht zwischen Körper, Seele
und Geist aufgebaut und erhal-
ten. In diesem Kurs lernen Sie
unterAnleitungvonCorinnaKei-
ner einige der wesentlichen
Übungen und Übungsfolgen
kennen, die Sie in Ihren Alltag
mühelos integrieren können. In
den Schulferien findet kein Kurs
statt. Bitte mitbringen: eigene
Gymnastikmatte, bequeme
Kleidung, Handtuch, ggf. Decke.
Das Hatha Yoga beginnt Diens-
tag,29. Januarund findet jeweils
dienstags von 19:30 - 21:00 Uhr
im Bildungshaus Bonifacius
Amerbach, DG, Martha-Fuchs-
Raum in Neuenburg am Rhein
statt. Die Gebühr beträgt für
zehn Termine 105,00 Euro.
Kursnr. 191-3012

NEUES KURSANGEBOT:
Vinyasa Yoga Flow –
Mit Power Yoga in den Tag
Das Power Yoga beginnt am
Donnerstag, 31. Januar und fin-
det jeweils donnerstags von
08:45 - 09:45 Uhr im Stadthaus,
Bewegungsraum in Neuenburg
am Rhein statt. Die Gebühr be-
trägt 64,00 Euro für neun Termi-
ne. Kursnr. 191-3008

Wirbelsäulengymnastik
Beschwerden der Wirbelsäule
und ihrer Muskulatur (Schulter-
Armschmerzen, Nacken- und
Kreuzschmerzen) sind oft durch
Fehlhaltungen und einseitige
Körperbelastung im Alltag vor
allemamArbeitsplatzhervorge-
rufen.Gezieltekrankengymnas-
tische Übungen kräftigen die
Rücken- und Bauchmuskulatur
unddadurchwirddieWirbelsäu-
le stabilisiert, um künftigen Be-
schwerden vorzubeugen. Ent-
lastende Übungen sollen beste-
hende Schmerzen lindern. Bitte
mitbringen: eine Gymnastik-
matte.
Der Wirbelsäulengymnastik-
kurs unter Leitung von Petra
Holzer beginnt Montag, 28. Ja-
nuar und findet jeweils montags
von 20:00 – 21:00 Uhr im Stadt-
haus, Bewegungsraum in Neu-
enburg am Rhein statt. Die Ge-
bühr beträgt 52,00Euro für fünf-
zehn Termine. Kursnr. 191-3022

Wirbelsäulengymnastik
Dieser Wirbelsäulengymnastik-
kurs unter Leitung von Petra

Holzer beginntMittwoch, 30. Ja-
nuar und findet jeweils mitt-
wochs von 19:00 – 20:00 Uhr im
Stadthaus, Bewegungsraum in
Neuenburg am Rhein statt. Die
Gebühr beträgt 52,00 Euro für
fünfzehn Termine. Kursnr. 191-
3024

Tai Chi Chuan – Für Leutemit
und ohne Vorkenntnisse
Der Tai Chi Chuan Kurs unter
Leitung vonDr. rer. nat. InesMa-
ria Brüntrup beginnt Dienstag,
05. Februar und findet jeweils
dienstags von 19:15 - 20:15 Uhr
im Kindergarten Bierlehof, Be-
wegungsraum inNeuenburg am
Rhein statt. Die Gebühr beträgt
89,00 Euro für 10 Termine.
Kursnr. 191.3060

Qi Gong
Der Qi Gong Kurs unter Leitung
von Dr. rer. nat. Ines Maria
Brüntrup beginnt Mittwoch, 06.
Februar und findet jeweils mitt-
wochs von 17:30 - 18:30 Uhr im
Bildungshaus Bonifacius Amer-
bach, DG, Martha-Fuchs-Raum
in Neuenburg am Rhein statt.
Die Gebühr beträgt 89,00 Euro
für 10 Termine. Kursnr. 191-
3070

Fitness-Plus
Den Arbeitsalltag hinter sich
lassen und Zeit für sich und sei-
nen Körper nehmen – dies ist
das Ziel jeder Stunde. Fitness-
gymnastik mit Gleichgesinnten
motiviert undmacht Spaß. Nach
einem etwa 20 bis 30minutigen
Warm-up (Musik unterschied-
lichster Rhythmen: Salsa,
Drums, 80iger, Aktuelles) wird
der Körper, Muskeln und Gelen-
ke mit gezielten Übungen zur
Kräftigung, Dehnung, Gleichge-
wicht, Koordination undKonditi-
on bearbeitet. Der Einsatz von
verschiedenen Sportgeräten lo-
ckert die Stunde auf. Der Kurs
unter Leitung von Beate Hohl-
baum beginnt Mittwoch, 13.
März und findet jeweils mitt-
wochs von 18:00 – 19:00 Uhr in
der Dorfgemeinschaftshalle in
Zienken statt. Die Gebühr be-
trägt für 10 Termine 35,00 Euro.
Kursnr. 3043

REGIO Volkshochschule
Neuenburg amRhein
Eine vorherige Anmeldung
ist erwünscht.
Telefon + 49 (0) 76 31 – 74 89 721
www.neuenburg.de
anita.kern@neuenburg.de

REGIO VOLKSHOCHSCHULEGLÜCKWÜNSCHE

Integrations-
beauftragte

Kursangebote
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Der Bibliobus ausMulhouse
vor der Neuenburger
Stadtbibliothek
Der Bibliobus aus Mulhouse,
eine Bibliothek auf vier Rädern,
macht immer am letzten Freitag
imMonat von14.30Uhrbis 16.30
Uhr auf dem Konstantin-Schä-
fer-Platz vor der Stadtbibliothek
Neuenburg Station. Über 3.500
französischsprachige Medien
können im Bibliobus entliehen
werden.Wer einen gültigen Bib-
liotheksausweisderStadtbiblio-
thek Neuenburg besitzt, kann

sich ohne zusätzliche Kosten im
Bibliobus anmelden und die
französischsprachigen Medien
ausleihen.
Der Bibliobus kommt im ersten
Halbjahr 2019 zu folgenden Ter-
minen: 25.01.2019, 22.02.2019,
22.03.2019, 26.04.2019,
24.05.2019, 28.06.2019.

Weitere Informationen
gibt es in der
Stadtbibliothek Neuenburg
Am Stadtgraben 1
79395 Neuenburg amRhein
Tel. 07631-73747
stadtbibliothek@neuenburg.de

STADTBIBLIOTHEK WOCHENMARKT

Das besondere Marktangebot
und die Empfehlung für
dieseWoche

Metzgerei Widmann
Frische Schweinefilet

Kern Landbäckerei
Frische Neujahrsbrezeln
Bellas Busserl
Nusstörtchen Stück 2,80 €

Schmidts Bauernladen
Regionaler Grünkohl, Rosenkohl,
Wirsing rot undWeißkraut

VEREINE

Musikalischer Auftakt
ins neue Jahr

Ein Abend, auf denmanmonate-
lang hinarbeitet, geht leider im-
mer zu schnell vorbei. So ging es
der Trachtenkapelle auch mit
dem diesjährigen Jahreskon-
zert. Schon lange im Voraus be-
gann Dirigent Uwe Jordan mit
dem einstudieren des Program-
mes. Gleichzeitig begann das

Vorstandsteam um Franz Scher-
rer, TobiasBochundLenaScher-
rer, alle Fäden imHintergrund zu
ziehen. Am 05.01.2019 zeigte
sich, dass all die Bemühungen
fruchteten.
Hinzu kam die tatkräftige Unter-
stützung zahlreicher Helfer, vom
Bühnenaufbaubis zumBrötchen

schmieren.Dafürauch indiesem
Rahmen ein herzliches Danke-
schön. Und schließlich hatte die
Trachtenkapelle großes Glück
mit ihrem Publikum, welches
sich von dem Spaß an der Musik
mitreißen ließ und der Trachten-
kapelle den Abend noch lange in
guter Erinnerung behalten lässt.

DerWochenmarkt findet auf demRathausplatz statt.

Bibliobus Marktangebote

Trachtenkapelle
Steinenstadt

MUSIK
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Was noch aus 2018
zu berichten ist …
Rund um das Jahresende und
den Jahreswechsel hat sich bei
der Stadtmusik noch einiges an
Aktivitäten getan: Zum Ab-
schluss eines arbeitsreichen
Probenjahres haben unsere
Nachwuchsmusiker den letzten
Probentermin genutzt, um El-
tern,GeschwisternundAngehö-
rigen zu zeigen, was die viele
Übungsarbeit gebracht hat. Un-
ter Leitung von Dirigent Gregor
Heinrich konnten sich die Zuhö-
rer von einem ausgezeichneten
Leistungsstand der jugend-
lichen Musiker in den jeweiligen
Instrumentengruppen überzeu-
gen und erlebten, wie begeistert
sich die Jugendlichen in die Ma-
terie Musik einbrachten.
DieMitgliederdesHauptorches-
ters hatten zum Jahresschluss

noch einen wichtigen Termin
wahrzunehmen: Es ist eine Her-
zensangelegenheit und ein ger-
ne angenommenerBrauch, zum
vierten Adventssonntag die Mit-
bürger im Seniorenheim St. Ge-
org auf das bevorstehende
Weihnachtsfest einzustimmen.
Mit bekannten Weihnachtslie-
dern, die zum Mitsingen einlu-
den, konnten die Musiker den

Bewohnen und Betreuern eine
weihnachtliche Vorfreude berei-
ten. Emil Meisinger, früher ein
begeisterter Musiker in der
Stadtmusik und im Schlagzeu-
gregister sehr aktiv, lebt heute
ebenfalls im St. Georg. Er be-
dankte sich im Namen der Be-
wohner für den Auftritt unter
Leitung von Vizedirigent August
Walz.

Mitgliederversammlung
Die Chorgemeinschaft Neuen-
burg-Zienken lädt herzlich zur
Mitgliederversammlung am
Mittwoch, den 30. Januar 2019
um 19.00 Uhr in den Gemeinde-
saal in Zienken ein.
Tagesordnung: 1. Musikalische
Eröffnung durch die Chorge-
meinschaft Zienken und
Begrüßung durch die 1. Vorsit-
zende; 2. Totenehrung; 3. Be-
richt der Schriftführerin;
4. Bericht der Rechnerin; 5. Be-
richt der Kassenprüfer und Ent-
lastung der Vorstandschaft; 6.
Neuwahlen der gesamten Vor-
standschaft ; 7. Verschiedenes,
Wünsche und Anträge.

Einladung zur ordentlichen Mit-
gliederversammlungamFreitag
den 25.01.2019 um 20.00 Uhr im

Vereinsheim „Kleiner Hecht“.
Aufgrund neuer Regelungen im
Jahr 2019, werden alle Mitglie-
der gebeten zur Versammlung
zu kommen. Im Anschluss wer-
den die Jahreskarten ausgege-
ben. Dazu ist wichtig, dass jeder
einen gültigen Fischereischein,
dieStundenkarteunddieausge-
füllten Statistiken vorlegt.

Einladung zur
Jahreshauptversammlung
Hiermit lädt die Handballabtei-
lung des TV Neuenburg alle Mit-
glieder, Freunde undGönner zur
Jahreshauptversammlung ein.
Diese findet am 08.02.2019 um
20.00 Uhr im Vereinsheim des
Turnvereins statt. Die Handball-
abteilung freut sich über zahl-
reiches Erscheinen.

Tagesordnung:
Begrüßung durch den Abtei-
lungsleiter, Totenehrung, Be-
kanntgabe der Tagesordnung
und Abstimmung hierüber, Be-

richt des Abteilungsleiters, Be-
richtdesSportwarts,Berichtder
Jugendleiterin, Bericht der Kas-
siererin. Wahl des Wahlleiters,
Entlastung der Vorstandschaft
mitanschließendenNeuwahlen:
stellvertretender Abteilungslei-
ter(in) auf 1 Jahr, Kassierer(in)
auf 2 Jahre, Jugendleiter(in) auf
2 Jahre, Wirtschaftlicher Be-
reich auf 1 Jahr. Bestätigung der
Beisitzer Aktivenbereichs und
des Fördervereins auf 1 Jahr,
Verschiedenes
Anträge, Wünsche, Bewerbun-
gen oder Mitteilungen zur Ta-
gesordnung bitte bis spätestens
01.02.2019 schriftlich an den
Schriftführer Sascha Sütterlin
(sascha.suetterlin@hg-hand-
ball.de) zu richten.

Die hervorragenden Bedingun-
gen des Rheinwaldstadions –
insbesondere des Kunstrasen-
platzes – weiß auch der SC Frei-
burg zu schätzen. In der Vergan-

genheit trugen hier verschiede-
ne Jugendmannschaften ihre
Vorbereitungsspiele gegen
Mannschaften aus der Schweiz
aus. Am 26.01.2019 um 13.00
Uhr treten die U 19 Junioren (6-
maliger DFB-Pokalsieger) ge-
gen die U 21 der Grasshoppers
ausZürichan.DerEintritt ist frei.

Die Jahreshauptversammlung
der Judo-AbteilungdesTVNeu-
enburg findet am Donnerstag,
den 07.02.2019 um20.15Uhr im
TV Vereinsheim, Rheinwald-
strasse1,79395Neuenburg (bei
den Tennisplätzen) statt.
Alle Mitglieder der Judo-Abtei-
lung sowie die Eltern der Judo-
ka sind dazu herzlich eingela-

den. Als Tagesordnung sind fol-
gende Punkte vorgesehen: 1.
Begrüßung und Bekanntgabe
der Tagesordnung durch den
Abteilungsleiter; 2. Protokoll
der Judoabteilung zur TVN Jah-
reshauptversammlung 2016; 3.
Bericht der Abteilungsleitung;
4. Berichte der Übungsleiter; 5.
Bericht der Kassenwartin; 6.
AussprachezudenBerichten;7.
Wahl eines Wahlleiters; 8. Ent-
lastung des Abteilungsvorstan-
des; 9. Neuwahlen: Abteilungs-

leiter (für 2 Jahre), stellvertre-
tender Abteilungsleiter (für 1
Jahr), Sportwart, Kassenwart,
Schriftführer (incl. Presse- und
Internetwart), Jugendvertreter,
Beisitzer; 10. Haushaltsentwurf
2019; 11. Verschiedenes.
Verschiedenes, Wünsche und
Anträge zur Tagesordnung sind
schriftlich bis spätestens zum
04.02.2019 an den Abteilungs-
leiter Gerd Ohlenbusch, Ri-
chard-Wagner-Str. 4, 79395
Neuenburg, oder per email an

gerd@ohlenbusch.net zu rich-
ten.
Da die Abteilung überwiegend
aus Kindern und Jugendlichen
besteht, ist es erfahrungsge-
mäß sehr schwer, die benötig-
ten Posten der Abteilung zu be-
setzen.DerVorstandwürdesich
daher über eine rege Teilnahme
bei der Jahreshauptversamm-
lung und die Bereitschaft des
einen oder anderen zur Über-
nahme eines Postens sehr
freuen.

Stadtmusik
Neuenburg

Chorgemeinschaft
Neuenburg-Zienken

Anglerverein
Neuenburge.V.

Handballabteilung
desTVNeuenburg

FCNeuenburg–
Jugendabteilung

Turnverein
Abteilung Judo

SPORT
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Vortrag:
Russland – VonMoskau
nach St. Petersburg

Peter Stecher aus Britzingen
hält am Freitag, 25.01.2019, um
19.30 Uhr im Kolpingraum, eine
Multivision mit Live-Vortrag
über „Russland – Von Moskau
nach St. Petersburg“.

Ausschnitt aus demTextbeitrag:
„Russlands Hauptstadt Moskau
und die nördliche Hauptstadt St.
Petersburg sind zwei ungleiche,
dabei in gleichem Maße faszi-
nierende Schwestern: Hier die
dynamische,TagundNachtakti-
ve Elf-Millionen-Metropole am
Moskwa-Fluss, dort das aristo-
kratische Venedig des Nordens
im Newa-Delta mit seiner an-
rührenden Schönheit, seinen
prächtigenPalästenundreichen
Museen ...“ Herzliche Einladung
an alle Interessierten.

Mitgliederversammlung
Hiermit sind alle Mitglieder und
Freunde zur Mitgliederver-
sammlung am Dientag,
05.02.2019, um 16.00 Uhr, im
Winzerkeller Auggener Schäf,
Kleinfeldele 1, 79424 Auggen
herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Kreis-
verbandsvorsitzenden Herrn
Michael Fröhlin; 2. Bericht der

Geschäftsstelle durch Frau Be-
zirksgeschäftsführerin Vergini-
yaKaerger; 3.Referat „Bauen im
Außenbereich“ durch Herrn
Hans Hörl vom LRA Breisgau-
Hochschwarzwald; 4. Grußwor-
te; 5. Jahresrückblick 2018 und
Vorschau2019 vonHerrnMicha-
el Fröhlin; 6. Referat „Aktuelle
Informationen zur Hofabgabe-
klausel“ durch Frau Bezirksge-
schäftsführerin Verginiya Kaer-
ger; 7. Ehrungen, Wünsche, An-
träge.
Der BLHV freut sich über eine
rege Beteiligung. Die Land-
frauensindebensoherzlichwill-
kommen.

Narrentreffen
DieSchierebirzler Steinenstadt
e. V. laden zu ihremNarrentref-
fen am Samstag, 02.02.2019 in
der Baselstabhalle in Steinen-
stadt ein. Beginn ist um 20.11
Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr. Die
Gastzünfte werden mit Ihren
Auftritten unterhalten und zu-
sätzlich wird DJ Andy Deluxe
miteinersattenAnlageundden
angesagtesten Partybeats ein-
heizen! Die Schierebirzler
freuen sich auf euch!

Ehrung
HerzlichenGlückwunschandie
Rechnerin Beatrix Baumann!

Für Ihren 21-jährigen ehren-
amtlichen Einsatz als Rechne-
rin wurde Beatrix am Freitag,
den 11.01.2019 am Neujahrs-
empfang in Neuenburg die Eh-
rennadel des Landes Baden-
Württemberg verliehen.
21 Jahre ehrenamtliche Tätig-
keit bedeutet sehr viel geleiste-
teArbeit in IhrerFreizeit fürden
Verein und die Tätigkeiten des
Vereins für die umliegende Be-
völkerung.
Sie ist sehr gewissenhaft, hilfs-
bereit und ist immer für den
Verein da. Dafür sind die Schie-
rebirzler ihr sehr dankbar und
hoffen, dass sie noch lange Zeit
die Rechnerin bleibt. Die Schie-
rebirzler sind stolz auf sie, die
Ehrennadel hat sich Beatrix
verdient.

Lila Pink Party
Am Samstag den 26.01.2019
fahren die Grisser G’schlänzte
um 19.00 Uhr zur 30 Jahre Lila
PinkPartyderSchneckeBläärer
Pfaffenweiler.

Spende
Mitte November 2018 hatten die
Grisser G’schlänzte das jährli-
che Narrentreffen. Im vorigen
Jahr gab es eine Spendenaktion
für den Verein Jung und Krebs

aus Freiburg und dieses Jahr
wurde für den Förderverein der
Kinderkrebshilfe Freiburg ge-
sammelt. Die Vorstände Achim
Krusch und Nicole Dreyer über-
reichten sodann einen Scheck
über1000EuroanClausGeppert
von der Stiftung der Kinder-
krebshilfe.
Die Grisser G’schlänzte bedan-
ken sich recht herzlich bei allen
Zünften und Menschen, die ge-
spendet haben und somit die
Kinderkrebshilfe in Freiburgun-
terstützen.

Am Samstag, 26.01.2019 fahren
die Frösche zum Hästrägertref-
fen der Silberberg Hexen nach
Bahlingen.
Abfahrt ist um 18.44 Uhr beim
Zipperplatz.

Froschball 2019
Die Wuhrlochfrösche laden alle

Tanz- und Fasnachtsfans am
Freitag, 01. Februar 2019 ab
20.11 Uhr zum Froschball im
Stadthaus in Neuenburg am
Rhein ein.
Musikalisch beste Unterhaltung
verspricht in diesem Jahr wie-
der die Kapelle „Fashion Pro-
ject“. Einlass ist ab 19.11 Uhr.
Einlass ab 18 Jahren – Ausweis-
pflicht.

Kolpingsfamilie

BadischerLand-
wirtschaftlicher
Hauptverbande.V.

Schierebirzler
Steinenstadt e.V.

GrisserG’schlänzte

Wuhrlochfrösche

SONSTIGE
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Kindermit den Landfrauen
in der Lebkuchenbäckerei
Nachdem alle ihre Schürzen
umgebunden und ihre Hände
gewaschen hatten, wurde ein
Teig für Butterbrötle herstellen.
Zwei Kinder durften nach Re-
zeptvorgabe Mehl, Zucker und
Butter genau abwiegen. Ein Ei,
Backpulver und Zitrone dazuge-
ben.Mit vereintenKräftenwurde
alles zusammengeknetet. Wäh-
rend die Teigkugeln im Kühl-
schrank ruhten, wurden aus
dem von Angelika König vorbe-
reitetem Lebkuchenteig ver-
schiedene Figuren ausgesto-
chen. Viel zu tun hatte die Back-
ofenbeauftragte Christel Bir-
thelmer, denn sie musste
aufpassen dass nichts ver-
brannte. Die gebackenen Teile
sollten nun auskühlen und die
kleinenBäckerinnenundBäcker
einePause einlegen.Bei derGe-
schichte vom „Weihnachtsglüh-
würmchen“. die Giesela Guth
vorlas, konnten sich die kleinen
Backkünstler mit Kinderpunsch
und Weihnachtsgebäck stärken.
Während dessen rührten zwei
Küchenmaschinen Eiweiß und
Puderzucker zu Kleister. Voller
Konzentration wurden die Leb-
kuchenteile zu Hexenhäuschen
oder einem Stall zusammenge-
setzt und verziert. Mit Tannen-
bäumchen und Tieren entstand
ein wunderschöner Wald oder
Garten. Zum Schluss schneite

es Puderzucker und jedes Back-
kunstwerkwurde ineineWinter-
landschaft verwandelt. Es hat
allen so sehr viel SpaßundFreu-
degemacht, dasssiesich fürdas
nächste Jahr wieder einen
Backnachmittag wünschen.
Ein herzliches Dankeschön den
helfenden Landfrauen und
„Landfrauenomis“ für ihre Un-
terstützung.

Tagesseminar
Am Samstag, 16.02.2019 veran-
staltetdasBildungs-undSozial-
werkdesLandFrauenverbandes
Südbaden e.V. das Tagessemi-
nar „Vereinskultur bewusst ge-
stalten“ für Vorstandsfrauen
und engagierte Vereinsmitglie-

der. Das Seminar findet in der
Halle, Eichgasse 3 in Sulzburg-
Laufen statt. Die Referentin Mo-
nika Baur aus Hagnau zeigt, wie
einfache äußere Veränderungen
und der bewusste Umgang mit
SpracheundKörpersprachewe-
sentlich dazu beitragen können,
eine Atmosphäre gegenseitiger
Wertschätzung zu schaffen, in
der sich Mitglieder und Gäste
wohl fühlen.

Informationen und Anmeldung
bis zum 29.01.2019 beim
LandFrauenverband Südbaden,
Tel.: 0761/27133500. E-Mail:
landfrauenverband@lfvs.de,
www.landfrauenverband-
suedbaden.de.

Zur traditionellen Frauenfas-
nacht am 20.02.2019 und
22.02.2019 lädt Frauen-Frei-
zeit-pur in das katholische Ge-
meindezentrum St. Bernhard
in Neuenburg am Rhein ein.
HeißtesamMittwochnoch„von
Frauen – für Frauen“, sind am
Freitag auch die Männer herz-
lich willkommen.
Beginn ist jeweilsum20.11Uhr.
Der Kartenvorverkauf findet
am 09.02.2019 in der Zeit von
10.00 – 12.00 Uhr im St. Bern-
hard (neuer Kellereingang bei
den Garagen) statt. Die Karten
kosten 9Euro, die Anzahl ist auf
10 Stück begrenzt. Sollte es
noch Restkarten geben, so
kannman diese in der Drogerie
Boll, Müllheimerstraße 14 in
Neuenburg am Rhein erwer-
ben. Um Kostümierung wird
gebeten.

Landfrauen Frauen-Freizeit-
pur e.V.
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KIRCHEN

GRISSHEIM
Sonntag, 27.01.2019
9.00 Uhr Gottesdienst

im Alemannensaal
in Grißheim (Pfr. Anselm)

Weitere Infos unter
www.buggingen.ekbh.de

Sonntag 27.01.2019
10.00 Uhr Gottesdienst/

Church Service
bilingual
(Deutsch/ English)

Weitere Infos unter
www.neuenburginternational.com

NEUENBURG AMRHEIN
Samstag, 26.01.2019
17.45 Uhr Neuenburg

Beichtgelegenheit
(Vikar Nutsugan)

18.30 Uhr Neuenburg
Heilige Messe
zum Sonntag,
mitgestaltet vom
Männergesangverein
Neuenburg
(Vikar Nutsugan) –
(für die verstorbenen
Mitglieder des
Männergesangvereins
Neuenburg)

Sonntag, 27.01.2019
18.00 Uhr Grißheim

Heilige Messe,
mitgestaltet vom
Kirchenchor Grißheim
(Pfarrer Maier)

11.00 Uhr Neuenburg
Heilige Messe als
Familiengottesdienst
mit denErstkommunion-
kindern
(Vikar Nutsugan)

17.00 Uhr Neuenburg
Rosenkranzgebet

9.30 Uhr Steinenstadt
Heilige Messe
(Pfarrer i.R. Schulz)

Montag, 28.01.2019
10.30 Uhr Neuenburg

Kapelle Senioren-
zentrum St. Georg:
Heilige Messe
(Pfarrer Maier)

Dienstag, 29.01.2019
17.00 Uhr Neuenburg

Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Steinenstadt

Heilige Messe
(für WilhelmMartin und
verstorbene Angehörige)

Mittwoch, 30.01.2019
19.00 Uhr Grißheim

Heilige Messe
10.00 Uhr Neuenburg

Beten in den Anliegen
der Welt

10.30 Uhr Neuenburg

Kapelle Senioren-
zentrum St. Georg:
Heilige Messe
(Vikar Nutsugan)

Donnerstag, 31.01.2019
19.00 Uhr Neuenburg

Heilige Messe,
anschl. Anbetung
bis 20.00 Uhr

Freitag, 01.02.2019
18.00 Uhr Grißheim

Heilige Messe zum Fest
Darstellung des Herrn.
Erteilung des
Blasiussegens.
(Pfarrer i.R. Schulz)

8.30 Uhr Neuenburg
Heilige Messe

Samstag, 02.02.2019
18.30 Uhr Neuenburg

Heilige Messe zum Fest
Darstellung des Herrn.
Erteilung des
Blasiussegens.
(Vikar Nutsugan) –
(für Amalie Kappeler)

Sonntag, 03.02.2019
9.30 Uhr Grißheim

Heilige Messemit
Erteilung des
Blasiussegens
(Pfarrer i.R. Schulz)

11.00 Uhr Neuenburg
Heilige Messe
mit Erteilung des
Blasiussegens

17.00 Uhr Neuenburg
Rosenkranzgebet

9.30 Uhr Steinenstadt
Heilige Messemit
Vorstellung der
Firmanden und
Firmandinnen.
Erteilung des
Blasiussegens
(Vikar Nutsugan)

Ausführlichere Informationen
zu weiteren Gottesdiensten und
allen Veranstaltungen der
Seelsorgeeinheit Markgräflerland
finden Sie auf der Homepage
(www.se-markgraeflerland.de)
oder im Pfarrblatt, das in den
Kirchen ausliegt.

NEUENBURG
Mittwoch, 23.01.2019
9.30 Uhr Eltern-Kind-Spielgruppe
16.00 Uhr Konfikurs
Donnerstag, 24.01.2019
9.30 Uhr Eltern-Kind-Spielgruppe
20.00 Uhr Konfi-Elternabend
Freitag, 25.01.2019
9.30 Uhr Eltern-Kind-Spielgruppe
16.00 Uhr Pre-Teens-Treff

(5.-7. Klasse)
19.30 Uhr Duty Free Jugendtreff

ab 14. Jahren
Sonntag, 27.01.2019
10.00 Uhr Gottesdienstdienst

mit Abendmahl
in Neuenburg
(Pfr. Armin Graf )
Kindergottesdienst
Kraftstoff
(5. - 7. Klasse)
Kindergottesdienst
Königskids
(1.- 4. Klasse)
Kindergottesdienst
Regenbogengruppe
(3-6 Jahre)
Igelnest
(für Kinder von
0-3 Jahren)

Montag, 28.01.2019
9.30 Uhr Eltern-Kind-Spielgruppe
Dienstag, 29.01.2019
9.30 Uhr Eltern-Kind-Spielgruppe

Mittwoch, 30.01.2019
9.30 Uhr Eltern-Kind-Spielgruppe
16.00 Uhr Konfikurs

K.i.d.S. (Kirche in der Stadt)
für Kinder von 3-11 Jahren
(3 und 4-jährige in Begleitung eines
Elternteils) findet am 3. Februar
in Nepomuks Kinderwelt statt.
Eine Anmeldung ist erforderlich
unter www.KircheNeuenburg.de,
Anmeldeschluss ist der 28. Januar.

Indianer Kids-Camp
vom 4.–11. August 2019
in Herrischried
Auch in diesem Jahr findet
unser Kids-Campwieder statt.
Indianerinnen und Indianer im
Alter von 8-12 Jahren tauchen
ein die Welt der Indianer und
der Gugelturm in Herrischried
weist uns denWeg.
Die Online-Anmeldung ist ab dem
26. Januar ab 10.00 Uhr unter
www.KircheNeuburg.demöglich.
Meldet euch bald an, denn die
Plätze sind begehrt und begrenzt!
Wir freuen uns auf euch!
Euer Kids-Camp-Team!

Weitere Informationen
erhalten Sie unter:
www.KircheNeuenburg.de
oder unter
Tel.: 07631/799119.

Evangelische
Kirche

Neuenburg
InternationalChurch

KatholischeKirche EvangelischeKirche
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Die Stadt Neuenburg am Rhein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Mitarbeiter für den Betriebshof (w/m/d)
in Vollzeit

Was wir erwarten
- Eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung

- Ein Führerschein der Klasse CE

Was Sie erwarten können
- Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 in einem sympathischen Team

- Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer 

 entsprechenden Vergütung. 

- Sozialleistungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst  

 in Entgeltgruppe 5 (TVöD).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich mit Ihren vollständigen 

Bewerbungsunterlagen bei der Stadt Neuenburg am Rhein,  

Personalabteilung, Frau Simone Selz, Rathausplatz 5,  

79395 Neuenburg am Rhein oder per E-Mail (eine pdf-Datei) an 

simone.selz@neuenburg.de.

Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Herr Rudolf Bechtold, Telefon: 

07631/791-220, E-Mail rudolf.bechtold@neuenburg.de gerne zur 

Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

www.neuenburg.de

Die Stadt Neuenburg am Rhein  stellt im Rahmen des Bundes-

freiwilligendienstes zum 01.09.2019 Bundesfreiwilligenstellen zur 

Verfügung: 

-  Rheinschule Grundschule Neuenburg am Rhein im Rahmen 

der Ganztagesschule (4 Stellen)

-  Mathias-von-Neuenburg-Schule; Realschule und Werkreal- 

schule (2 Stellen, wobei 1 Stelle die Schulsozialarbeit und 

die offene Jugendarbeit beinhaltet)

-  Kindertagesstätte Bierlehof (1 Stelle)

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten je nach Einsatzort 

Freude an der Arbeit mit Kindern im Grundschulalter (Klasse 

1–4), mit Schülern der Klassen 5–10 oder im Kindergartenalter 

haben und gerne im Team arbeiten. Das Arbeitsfeld beinhaltet die 

Unterstützung der Lehr- und Betreuungskräfte in verschiedenen 

Handlungsfeldern der Regelschule, der Ganztagesschule oder  

der Kindergartenarbeit.

Die Stellenausschreibung richtet sich in der Regel an erwachsene 

Bewerber-/innen ab 18 Jahren. 

Ihre Fragen sowie Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 25.01.2019 

an die Stadtverwaltung 79395 Neuenburg am Rhein,  

Rathausplatz 5, Frau Barbara Vallois, Tel. 07631/791-112,  

E-Mail: barbara.vallois@neuenburg.de oder Herr Dieter Rueb,  

Tel. 07631/791-110, E-Mail: dieter.rueb@neuenburg.de .

Meine Kräfte sind zu Ende
nimm mich, Herr, in deine Hände.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von meiner lieben Mama, 
unserer Oma und Uroma

Desa Gluhovic
*1.1.1924     †16.1.2019

Du wirst immer in unseren 
Herzen sein
Vukica Jankovic
mit Familien

Die Trauerfeier fand auf Wunsch der Verstorbenen im 
engsten Familien und Freundeskreis statt.

79395 Neuenburg, im Januar 2019

Schöne Villa am Lago Maggiore
zu verkaufen,
VHB 1.300000 l

Tel. 0172 / 691 32 09



Heinrich Schmid - Eschbach

Maler  Ausbauer  Dienstleister

Markus Engler
Malermeister

Maler-, WDVS- und
Bodenbelagsarbeiten

Mobil: 0170 9208148
Telefon: 07633 4009-51
Fax: 07121 32641270
m_engler@heinrich-schmid.de

79108 Freiburg · Engesserstr. 7 · Tel. 0761 / 70 41 91-0 · Fax 70 41 91-99

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 – 18.00 Uhr · Sa. 9.00 Uhr – 13.00 Uhr

Niederlassung: 77756 Hausach · Gutacherstr. 7 . Tel. 07831 / 9 60 35 · Fax 9 60 37

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr · Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

    Küüche · BBad · WC · PPriivat  oder  GGewerbe

0 76 31 -  904 97 64
www.schirmeier - rohrreinigung.de

Rohr verstopft?
Küche • Bad • WC • Privat oder Gewerbe

07634 - 2668

Mobile Krankengymnastik
Bobath, Manuelle Therapie, Lymphdrainage, 
Massage, alle Kassen nach ärztl. Verordnung

Schnelles Internet * Winteraktion
QUiX 6 Monate nur 19,95 p.m. Für 30/60/100 Mbit/s.
Anschlussgebühr 50% (nur bei mir). Bis 28.2.2019.

Gerhard Stelzer  l 0 76 41- 9 54 36 00
Einfach anrufen. Mo. bis So. 9–19 Uhr. quix@gstelzer.de

Gold & Silber Ankauf 
• Gold
• Münzen
• Schmuck
• Silber

• Bestecke
• Uhren
• Tafelsilber
• Zinn

Diskrete und zuverlässige Beratungen | Kostenlose Analyse

Diskrete Hausbesuche 

 

Sie erreichen uns 00491638267064

YAFURA Edelmetallhandel 

Fischerstraße 13 

79395 NeuenburgAm Brunnenbuck 7 • 79424 Auggen
Telefon: 07631 - 6381 • Telefax 07631 - 172548

spengler-auggen@t-online.de

Markisen

Rollladen

Jalousien

Fliegengitter

Renoviertes Haus zu verkaufen
 in Lörrach-Brombach ,

VHB 1.400000 l
Tel. 0172 / 691 32 09

Industrieanwesen in Lörrach 
 zu vermieten  

oder zu verkaufen.
Tel. 0172 / 691 32 09


